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Die Einsetzung einer „Mediatoren-
gruppe“, die ausschließlich aus Befür-
wortern einer Heraufsetzung des Ren-
ten- und Pensionsalters bestand, war
das erste verbale Täuschungsmanöver
der Landesregierung. Im zweiten
Schritt dachte man sich einen schönen
Namen für ein Gesetz zur Verlänge-
rung der Lebensarbeitszeit auch für
Beamtinnen und Beamte aus: Der Mitte
Mai vorgelegte Entwurf für ein „Erstes
Gesetz zur Modernisierung des Dienst-
rechts in Hessen“ (DRModG) der Frak-
tionen von CDU und FDP sieht vor
allem die Übertragung der „Rente mit
67“ auf die hessischen Beamtinnen und
Beamten vor. Mit der Einbringung des
Gesetzentwurfs durch die Fraktionen
soll die bei Gesetzesvorlagen der Lan-
desregierung vorgesehene Beteiligung
der Spitzenorganisationen umgangen

werden. DGB-Vorsitzender Stefan Kör-
zell protestierte umgehend dagegen,
dass „die Gewerkschaften und insbe-
sondere die Spitzenorganisationen
über den ‚Fraktionstrick’ von den Be-
ratungen ausgeschlossen werden und
per Eilausfertigung mit einem Gesetz-
entwurf überrumpelt werden sollen“.
Es sei ein „Armutszeugnis, dass den
Fraktionen von CDU und FDP zur
Dienstrechtsmodernisierung kaum mehr
als die Erhöhung des Pensionseintritts-
alters einfällt“. Er bekräftigte den Wi-
derstand der Gewerkschaften gegen
die Rente mit 67: „Deshalb sind wir
auch gegen die Heraufsetzung des Pen-
sionsalters.“

GEW-Vorsitzender Jochen Nagel
erinnerte daran, dass die Beibehaltung
des gegenwärtigen Renten- und Pensi-
onsalters zu den zentralen Forderungen
im GEW-Streikaufruf im November
2009 gehörte.

Die schrittweise Heraufsetzung des
Pensionsalters (siehe Tabelle) ent-
spricht den Vorgaben der gesetzlichen
Rentenversicherung. Die Antragsalters-
grenze soll gleichzeitig von 63 auf 62
Jahre herabgesetzt werden. Dies macht
noch einmal deutlich, dass es im Kern
nicht um die Verlängerung der Lebens-

B E A M T E N R E C H T

Pension mit 67?
Gesetzentwurf der Landesregierung zur „Dienstrechtsreform“

arbeitszeit, sondern um ein Programm
zur Kürzung des Renten- und Pensions-
niveaus geht: Wer nach Heraufsetzung
des Pensionsalters auf 67 bereits mit 62
in Pension gehen will, muss eine dauer-
hafte Kürzung der Pension von fünf mal
3,6 % (= 18,0 %) hinnehmen.

Für die Beamtinnen und Beamten
mit Schwerbehinderung sieht der Ge-
setzentwurf eine zusätzliche Ver-
schlechterung vor. Seit dem Jahr 2000
konnten sie nicht mehr mit 60, sondern
erst mit 63 Jahren ohne Versorgungs-
abschläge in Pension gehen. Diese Gren-
ze soll jetzt auf 65 Jahre angehoben
werden, die Grenze für die Pensionie-
rung auf eigenen Antrag mit Versor-
gungsabschlägen von 3,6 % pro Jahr
auf 62 Jahre (siehe Tabelle).

Beamtinnen und Beamte, die bereits
die Ansparphase der Altersteilzeit an-
getreten haben, sind von der Erhöhung
des Pensionsalters nicht betroffen.

Für das neue „Lebensarbeitszeitkon-
to“ sieht der Entwurf für das  DRModG
die bisher fehlende „Störfallregelung“
vor.

Eine ausführlichere Bewertung des
Gesetzentwurfs erfolgt in der nächsten
Ausgabe der HLZ.

Harald Freiling

 wirdAntr agsaltersgrenze

Regelaltersgrenzen

Antragsaltersgrenze für Schwerbehinderte

(Gesetzentwurf DRModG vom 11.5.2010)

Geburts-
jahr

Jahr +
Monate

Geburts-
jahr

Jahr +
Monate

1947 65 + 1 1956 65 + 10

1948 65 + 2 1957 65 + 11

1949 65 + 3 1958 66

1950 65 + 4 1959 66 + 2

1951 65 + 5 1960 66 + 4

1952 65 + 6 1961 66 + 6

1953 65 + 7 1962 66 + 8

1954 65 + 8 1963 66 + 10

1955 65 + 9 1964 67

Schwerbehinderte Beamtinnen und Beamte
können nach dem Gesetzentwurf zukünftig
erst mit 65 Jahren abschlagsfrei pensioniert
werden. Die 
stufenweise von 60 auf 62 Jahre erhöht:

1952
60 + 1

1955 60 + 9

Januar 1956 60 + 10

Februar 60 + 2 1957 60 + 11

März 60 + 3 1958 61

April 60 + 4 1959 61 + 2

Mai 60 + 5 1960 61 + 4

Juni-Dez. 60 + 6 1961 61 + 6

1953 60 + 7 1962 61 + 8

1954 60 + 8 1963 61 + 10
Landtagsdrucksache 18/2379 1964 62
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Viele hessische Lehrkräfte haben zwi-
schen 1998 und 2008 „Vorgriffsstun-
den“ geleistet. Die entsprechende Ver-
pflichtung ergab sich zunächst aus der
Pflichtstundenverordnung. Später wur-
den die Regelungen zur Leistungs-
pflicht und zu den Ausgleichsansprü-
chen in gesonderte Vorordnungen aus-
gegliedert.

Die Leistungsphase ist abgeschlos-
sen. Der Ausgleich der geleisteten zu-
sätzlichen Pflichtstunden hat zu Fragen
und Problemen geführt, zu deren Klä-
rung teilweise der Rechtsweg beschrit-
ten werden musste. Entscheidungen in
einigen von der GEW geführten Einige
Musterverfahren sind Ende des vergan-
genen Jahres rechtskräftig geworden.
Hierzu liegt eine ausführliche Informa-
tion der GEW-Landesrechtsstelle vor,
die im Folgenden kurz zusammenge-
fasst wird.

Wer Vorgriffsstunden geleistet hat,
hat selbstverständlich einen Anspruch
darauf, dass diese Vorleistung vom Land
Hessen zurückgegeben wird. Der Re-
gelfall des Ausgleichs ist die „Rückgabe
in Zeit“. Sie erfolgt nach § 3 der „Verord-
nung über ein verpflichtendes Ar-
beitszeitkonto“ in Form einer Pflicht-
stundenreduzierung seit Beginn des
Schuljahrs 2008/2009, jedoch indivi-
duell unterschiedlich ab dem Schul-
jahr, das auf die Vollendung des 50.
Lebensjahres folgt.

Vorzeitiges Ausscheiden
Wer aus dem Dienst ausgeschieden ist
oder in Zukunft ausscheidet, bevor alle
geleisteten Pflichtstunden in Form des
Zeitausgleichs zurückgegeben sind, hat
den Anspruch auf finanzielle Abgel-
tung. § 3 Absatz 2 der „Arbeitszeitgut-
haben-Ausgleichsverordnung“ sieht eine
finanzielle Abgeltung nach den Stun-
densätzen der Mehrarbeitsvergütung
vor, ohne zwischen Vollbeschäftigung
und Teilzeitbeschäftigung zu differen-
zieren. Die Sätze der Mehrarbeitsvergü-
tungsverordnung sind – von im Schul-
bereich vernachlässigbaren Ausnahmen
abgesehen – geringer als die anteilige
Besoldung (bei Beamtinnen und Beam-
ten) oder das anteilige Tarifgehalt (bei
Angestellten). Eine Ausgleichszahlung
auf dieser Grundlage stellt mithin kein
finanzielles Äquivalent für die in Form

der Vorgriffsstunden geleistete Arbeit
dar.

Die im Verhältnis zum „Wert“ des
Zeitausgleichs reduzierte Höhe der fi-
nanziellen Abgeltung hat die GEW in
bereits Ende der 90er Jahre betriebenen
Normenkontrollverfahren als rechts-
widrig angegriffen. Die seinerzeit ge-
führten Normenkontrollverfahren wa-
ren jedoch nicht erfolgreich. Seinerzeit
konnte oder wollte der Hessische Ver-
waltungsgerichtshof (VGH) keinen Ver-
stoß gegen geltendes Besoldungsrecht
oder den Gleichheitsgrundsatz als über-
geordnetes Rechtsprinzip erkennen. Er
sah insoweit auch keinen Anlass, zwi-
schen Vollzeit- und Teilzeitbeschäftig-
ten zu differenzieren.

Für Vollzeitbeschäftigte ist die er-
wähnte Rechtsprechung des VGH wei-
terhin Stand der Dinge. Vollzeitbe-
schäftigte, die aus dem Dienst aus-
scheiden, ohne dass die geleisteten
Vorgriffsstunden in vollem Umfang
durch Zeitausgleich abgegolten sind,
können weiterhin nur einen finanziel-
len Ausgleich nach den Sätzen der
Mehrarbeitsvergütung beanspruchen.
Begründet wird dies mit dem Alimenta-
tionsprinzip. Neue rechtliche Gesichts-
punkte, mit denen diese Rechtsprechung
mit Aussicht auf Erfolg noch einmal
angegriffen werden könnte, sind nicht
ersichtlich.

Anders ist die Situation bei voraus-
gegangener Teilzeitbeschäftigung. Seit
einer Reihe von Jahren ist das Gebot,
die Beschäftigungsbedingungen von
Teilzeitbeschäftigten sowie Regelungen
zur Entlohnung, Besoldung und Ver-
sorgung diskriminierungsfrei zu ge-
stalten, stärker ins Bewusstsein gerückt.
Dies Gebot ergibt sich nach der von der
GEW schon lange vertretenen Auffas-
sung aus verschiedenen nationalen Ver-
fassungs- und Rechtsvorschriften. Die-
ser Position zum Durchbruch zu verhel-
fen, bedurfte es jedoch verschiedener
Entscheidungen des Europäischen Ge-
richtshofes (EuGH) in auch von der
GEW geführten Musterverfahren. Im
Jahre 2004 hat der EuGH in einem
ersten Urteil zur Abgeltung von Mehr-
arbeit entschieden, dass Teilzeitbe-
schäftigte bei der Vergütung geleisteter
Mehrarbeit in der Regel nicht auf die
niedrigen Sätze der Mehrarbeitsver-
gütungsverordnung verwiesen werden

dürfen, sondern bei Mehrarbeit, die sie
bis zur Grenze der Vollbeschäftigung
leisten, Anspruch auf anteilige Vergü-
tung beziehungsweise Besoldung ha-
ben.

Ansprüche Teilzeitbeschäftigter
geltend machen
Auf dieser Grundlage haben wir auch
bei der Frage der Höhe des finanziellen
Ausgleichs, den Teilzeitbeschäftigte bei
der Abgeltung geleisteter Vorgriffs-
stunden verlangen können, einen neu-
en juristischen Anlauf unternommen.
Zwar handelt es sich bei Vorgriffs-
stunden nicht um „Mehrarbeit“ im tech-
nischen Sinne, wir haben jedoch argu-
mentiert, dass der Anspruch auf anteili-
ge Besoldung erst recht entsteht, wenn
Teilzeitbeschäftigte nicht (nur) Mehrar-
beit leisten, sondern zusätzliche Arbeit
in Form einer anders verteilten Le-
bensarbeitszeit.

Gegen diese Konsequenz hat sich
das Land Hessen lange gewehrt. Nach-
dem mehrere Verwaltungsgerichte in
von der GEW geführten Verfahren die-
ser Auffassung gefolgt sind und das
Land Hessen verurteilt haben, Teilzeit-
beschäftigten für geleistete Vorgriffs-
stunden einen finanziellen Ausgleich in
Höhe anteiliger Besoldung zu gewäh-
ren, hat im Jahre 2009 auch der VGH in
einem Urteil vom 30. 6. 2009, (Az. 1 A
395/08) unter Aufgabe seiner oben er-
wähnten früheren Rechtsprechung die
von uns vertretene Auffassung bestä-
tigt.

Eine Revision wurde nicht zugelas-
sen. Nach Ablauf der Frist für eine
Revisionszulassungsbeschwerde ist das
Urteil seit Ende letzten Jahres rechts-
kräftig. Die Regelung der Ausgleichs-
verordnung sei „jedenfalls im Hinblick
auf den Ausgleich der von Teilzeitbe-
schäftigten geleisteten Vorgriffsstun-
den mit höherrangigem Recht unver-
einbar“. Eine anderslautende, früher
auch vom VGH vertretene Rechtsauf-
fassung könne „in Anbetracht der aktu-
ellen Rechtsprechung des Europäischen
Gerichtshofs und des Bundesverwal-
tungsgerichts nicht aufrecht erhalten
werden“.

Teilzeitbeschäftigte, die in der Zeit
zwischen 1998 und 2008 Vorgriffs-
stunden geleistet haben und aus dem

Ausgleich von „Vorgriffsstunden“
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Dienst ausscheiden, ohne dass die ge-
leisteten Vorgriffsstunden zeitäquiva-
lent zurückgegeben sind, und die im
Jahre 2007 keine „besondere Aus-
gleichszahlung“ beantragt und erhalten
haben, sollten somit beantragen, dass
die geleisteten Vorgriffsstunden in Höhe
anteiliger Besoldung finanziell ausge-
glichen werden.

Auch Beschäftigte, die in der Ver-
gangenheit bereits ausgeschieden sind
und nur eine Vergütung nach den Rege-
lungen der Arbeitszeitguthabenaus-
gleichsverordnung, d. h. in Höhe der
Sätze der Mehrarbeitsvergütung erhal-
ten haben, können beantragen, dass die
Differenz zwischen der erhaltenen Aus-
gleichszahlung und dem höheren Be-
trag anteiliger Besoldung gezahlt oder
nachgezahlt wird.

„Besondere Ausgleichszahlungen“
Als sich im Jahre 2007 wegen des Endes
der „Leistungsphase“ und des Beginns
der „Ausgleichsphase“ zum Schuljah-
reswechsel 2008/2009 eine weitere Ver-
schlechterung der Lehrerversorgung
abzeichnete, entschied sich die Landes-
regierung, den Lehrkräften, die den
Anspruch auf Zeitausgleich hatten, ein
Angebot zur finanziellen Abgeltung
durch eine „besondere Ausgleichszah-
lung“ zu machen oder anzubieten, diese
Stunden weiterhin anzusparen, um dann
entsprechend dem Umfang des Zeit-
guthabens vorzeitig aus dem aktiven
Dienst auszuscheiden.

Dies wurde durch die „Verordnung
zur Änderung der Verordnung über ein
verpflichtendes Arbeitszeitkonto für
Lehrkräfte und Sozialpädagoginnen
und Sozialpädagogen“ vom 23. 7. 2007

(GVBl. I, 2007, S. 525) geregelt. Bei
Verzicht auf einen Zeitausgleich wurde
eine Ausgleichszahlung – als Einmal-
zahlung in zwei Raten – zugesagt, die
rund 10 % höher lag als die sich aus den
Beträgen der Mehrarbeitsvergütung er-
gebende Summe. Für die Antragstel-
lung galt eine Ausschlussfrist bis zum
30. 7. 2007. Die Betroffenen wurden
also unter einen erheblichen Zeitdruck
gesetzt.

Auch die erhöhte besondere Aus-
gleichszahlung liegt unter dem finanzi-
ellen Äquivalent eines Zeitausgleichs
durch Pflichtstundenabminderung. Die
GEW hat dies seinerzeit in ausführli-
chen Informationen erläutert und im
Ergebnis von der Wahl dieser Variante
abgeraten. Wie viele Lehrkräfte das
Angebot des Hessischen Kultusministe-
riums (HKM) angenommen haben, ist
nicht bekannt. Zahlen hat das HKM
nicht veröffentlicht. Die besondere Aus-
gleichzahlung tritt an die Stelle des
Zeitausgleichs, sie ersetzt jedoch auch
die Störfallregelung bei vorzeitigem
Ausscheiden aus dem Dienst. Wer als
Teilzeitbeschäftigter Vorgriffsstunden
geleistet und sich für die besondere
Ausgleichszahlung entschieden hat,
kann im Falle einer Versetzung in den
Ruhestand aus Gesundheitsgründen
oder bei einem Länderwechsel logi-
scherweise den Unterschiedsbetrag zwi-
schen der erhaltenen Ausgleichszah-
lung und der anteiligen Besoldung nicht
mehr einfordern.

Beurlaubung für Privatschuldienst
Einige Privatschulen, vorzugsweise
Förderschulen mit einer spezifischen
Ausrichtung, werden vom Land Hessen

bei der Lehrerversorgung unterstützt.
Im Landesdienst beschäftigte Lehrkräf-
te, die an der Arbeit an solchen Sonder-
schulen Interesse hatten, konnten dafür
im dienstlichen Interesse auch unter
Fortzahlung der Bezüge beurlaubt wer-
den. Die genannten privaten Sonder-
schulen haben durchgängig die jeweils
an öffentlichen Schulen geltende Pflicht-
stundenregelung angewandt, zwischen
1998 und 2008 auch die Regelungen
zur Vorgriffsstunde.

Probleme sind in den letzten Jahren
entstanden, wenn Lehrkräfte von die-
sen Schulen ins öffentliche Schulwe-
sen zurückgekehrt waren. Als Betrof-
fene den Ausgleich der von ihnen an
Privatschulen geleisteten Vorgriffs-
stunden vom Land Hessen forderten,
haben Staatliche Schulämter mit Rü-
ckendeckung des HKM erklärt, das
Land Hessen sei für diese Frage nicht
zuständig. In von der GEW geführten
Musterverfahren haben Verwaltungs-
gerichte den Betroffenen inzwischen
einen Ausgleichsanspruch gegenüber
dem Land Hessen zuerkannt, weil der
Anspruch auf finanziellen Ausgleich
von Vorgriffsstunden Teil des An-
spruchs auf Besoldung sei. Der Hessi-
sche VGH hat die Urteile bestätigt. Die
Entscheidungen sind rechtskräftig.
Sollte es Beschäftigte geben, die aus
einer solchen Konstellation noch offe-
ne Ansprüche haben, können sie ex-
emplarisch auf das Urteil des VG Kas-
sel vom 23. 10. 2008 (1 K 646/08.KS)
und den Beschluss des Hessischen VGH
vom 26. 11. 2009 (1A 18/09.Z.) verwei-
sen. GEW-Mitglieder können sich auch
an die Landesrechtsstelle der GEW
wenden.

Hartwig Schröder



36HLZ 6/2010M A G A Z I N

Montag bis Freitag von 8.30 bis
8.45 Uhr in hr2-kultur
Der Hessische Rundfunk bringt in seinem
Bildungsprogramm unter dem Titel „Wis-
senswert“ in hr2-kultur regelmäßig Radio-
sendungen, die sich für die Verwendung im
Unterricht eignen. Die Wissenswert-Sendun-
gen bieten vielseitige Rechercheergebnisse
und Originaltöne und lassen sich in voller
Länge oder auch in Ausschnitten in den Un-
terricht integrieren.

Politische Bildung
• Der lange Schatten der Stasi – 10
Jahre Gauck- und Birthler-Behörde
(17.6.)
• Brasilien: Gott ist Brasilianer – Der
Amazonasstaat hebt ab (25.6.)
• Die Macht der Medien: Vierte Ge-
walt? Die Rolle der Journalisten heute
(28.6.), BILD: Ungebrochene Mei-
nungsmacht? (29.6.), Freunde sind
Geld: Die Strategien hinter den Sozia-
len Netzwerken (30.6.), Medien-  und
Kommunikationsberater: Machtmen-
schen im Hintergrund (1.7.), Leit-
medien der Zukunft: Kommt ein
Machtwechsel? (2.7.)

Sprache und Literatur
• Literaturgeschichten – Peter
Härtling erzählt: Lieblingsbücher
(5.7.), Was mich zum Schreiben brach-
te (6.7.), Ich oder Er? (7.7.), Ich suchte
in ihnen die älteren Brüder (8.7), Ich
altgewordenes Kriegskind (9.7.)

Psychologie
• Selbstkontrolle: Was sie schwächt,
was sie stärkt (14.6.)
• Stottern: Wenn die Sprache hängt
(15.6.)
• An die Grenzen gehen: Wenn Ju-
gendliche sich selbst verletzen (16.6.)

Naturwissenschaften
• Wie Konrad Zuse den Computer
erfand und was danach kam: Mythos
Denkmaschine (21.6.), Der Bastler im
Wohnzimmer (22.6.), Künstliche In-
telligenzen (23.6.), Tierporträt Zika-
den (24.6.)

Podcast-Angebote „Wissenswert“ unter
www.hr2-kultur.de; weitere Informationen, die
aktuelle Wochenübersicht und Manuskripte
unter www.wissen.hr-online.de; Sendungen
der letzten Jahre „Wissenswert“ zum Download
für Schule und Unterricht beim Bildungsserver
Hessen als MP3-Datei unter http://lernar-
chiv.bildung.hessen.de/hr/; für Lehrkräfte und
Schüler als Audio sofort zugänglich.

Wissenswert in hr2-kultur
Radiosendungen für die Schule
im Juni und Juli 2010

Wir gratulieren im Juni ...
... zur 40-jährigen Mitgliedschaft:

Uta Aschenbach, Kassel
Peter Beuthin, Marburg

Doris Bunke, Cölbe
Gisela Burbach, Frankfurt
Hildegard Butte, Rodgau

Hildegard Daube-Bickel, Frankfurt
Ute Gebauer, Karben

Gudrun Gerdt,
Greifenstein-Rodenroth

Alfred Harnischfeger, Groß-Gerau
Heidemarie Hillemann, Pfungstadt

Gerd Höfer, Neukirchen
Renate Hold-Jagoda, Frankfurt

Volker Klingelhöfer, Biedenkopf
Marlies Kraft, Steffenberg
Horst Kränzle, Riedstadt

Karin-Christa Krieg, Frankfurt
Helga Kugler-Schön, Idstein

Gerhard Nentwich, Schauenburg
Gisela Sack, Darmstadt

Herbert Schirmer, Schlüchtern
Ernst-Wolfram Schmidt, Philippsthal

Waltraut Sprunkel, Wiesbaden
Josef Storz, Kelkheim

Rainer Trosdorf, Eschborn
Helmut Weber, Malsfeld

Ingrid Weste, Bad Schwalbach
Roswitha Zarges-Hechler, Groß-Gerau

... zur 50-jährigen Mitgliedschaft:
Hermann Bamberger, Bad Endbach

Wolfgang Bieler, Hohenstein
Adelheid Gess, Kassel

Manfred Gruber, Baunatal
Gerda Junk, Herborn

Heinz Riedel, Wolfhagen
Karl Heinz Simshäuser, Frankenberg

Friedrich von Rosen, Marburg

Schüler der Kasseler Johann-Amos-Co-
menius-Schule haben den ersten Preis
im hr-Filmwettbewerb „Meine Ausbil-
dung – Schüler führen selbst Regie“
gewonnen. In ihrem selbst gedrehten
Film „Umwege“ thematisieren die Schü-
lerinnen und Schüler das Problem einer
falschen Berufswahl. Die Jury würdigte
den Siegerbeitrag als einen Film, der
anderen Schülern und Jugendlichen auf
unterhaltsame Weise Mut macht und
Perspektiven aufzeigt und darüber hin-
aus auch im Hinblick auf Kamera, Ton
und Schnitt überzeugt. Die Auszeich-

... zur 55-jährigen Mitgliedschaft:
Ewald Born, Gießen
Karl Heck, Roßdorf

Dieter Kraushaar, Gießen
Prof. Wilhelm Sanke, Kassel
Eleonore Schmidt, Baunatal

... zur 60-jährigen Mitgliedschaft:
Elvira Hamberger, Frankfurt

Otto Meyer, Jesberg

... zum 75. Geburtstag:
Else Faber, Seeheim-Jugenheim

Gerhard Gericke, Wetzlar
Elisabeth Hartmann, Wiesbaden

Judith Klein, Darmstadt
Jutta Koerner, Grünstadt

Toni Roth, Mühltal
Karl-Hermann Tjaden, Kassel
Christa Trautsch, Frankfurt

... zum 80. Geburtstag:
Wolfgang Bieler, Hohenstein

Ingeborg Mähle, Schauenburg

... zum 85. Geburtstag:
Friedrich Petry, Wetzlar

Helene Reincke-Dornbusch,
Neu-Isenburg

... zum 90. Geburtstag:
Friedrich Werner, Mörfelden-Walldorf

... zum 102. Geburtstag:
Elisabeth Hellmuth, Freiburg

nung ist mit 5.000 Euro dotiert. Weitere
Preise in dem unter anderem von der
DGB-Jugend Hessen unterstützten Wett-
bewerb gingen an Schüler des Bildungs-
werks der hessischen Wirtschaft Die-
burg, der Georg-August-Zinn-Schule
Kassel, der IGS Nordend Frankfurt, der
Eugen-Kaiser-Schule Hanau und der
Heinrich-von-Bibra-Schule Fulda. Die
Preisträgerfilme werden am 15. und 16.
Juni jeweils von 9.30 bis 10.15 Uhr im
hr-fernsehen ausgestrahlt und sind auf
der hr-Website www.wissen.hr-online.de
zu sehen.

hr-Wettbewerb „Meine Ausbildung“
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Bildung im hr-fernsehen:

M A G A Z I N

Wissen und mehr
Montag bis Freitag
von 9.30 bis 10.15 Uhr

Montag
• Dossier (9.30-10 Uhr): Essen (7.6.),
Körper (14.6.), Wahl (21.6.)
• Wie das Wetter entsteht: 21.6., 10-
10.15 Uhr

Dienstag
• Darwins Reise zur Evolution:   22.6.,
9.30-9.45 Uhr
• Wissen macht Ah! jeden Dienstag,
9.50-10.15 Uhr

Mittwoch
• Ich mach’s: Vorstellung von Berufen
in 53 Folgen, 10 bis 10.15 Uhr
• Ex-Grenze: War da was? 9.6., 9.30-
10 Uhr
• Der Flottmacher - Ein Mann verän-
dert das Klima: 23.6., 9.30-10 Uhr

Donnerstag
• Stille im Kopf - Konstantin will end-
lich mitreden: 10.6., 9.30-10 Uhr

• Wut im Bauch - Kinder im Wedding
machen Theater: 17.6., 9.30-10 Uhr

Freitag
• Willi will’s wissen: jeden Freitag
9.45-10.10 Uhr

Meine Ausbildung
Am 4. Mai wurden die Preisträger des
zweiten Schulwettbewerbs „Meine Aus-
bildung“ ausgezeichnet. Die DGB-Ju-
gend Hessen ist Mitveranstalter des
Projekts „Schüler führen Regie“. Die
Preisträgerfilme werden am 15. und
16. Juni jeweils von 9.30 bis 10.15 Uhr
im hr-fernsehen ausgestrahlt.

Das vollständige und aktualisierte Programm
und Begleitmaterialien für den Unterricht fin-
det man im hr-Wissensportal www.wissen.hr-
online.de. Den wöchentlichen Newsletter mit
Programminformation zu „Wissen und mehr“
im hr-fernsehen und zu „Wissenswert“ in hr2-
kultur kann man per E-Mail bestellen bei:
Manfred@Poepperl-online.de

Brutal daneben
In der Praxisreihe Jugend und Bil-
dung im Universum-Verlag erschien
unter dem Titel „Brutal daneben“ ein
neuer Ratgeber zur Gewaltprävention
für Schule und Jugendarbeit.

Herausgeber ist die Stiftung Jugend
und Bildung in Zusammenarbeit mit
dem Victor-Klemperer-Jugendwettbe-
werb: „Das Buch gibt nicht einfach
Antworten vor, sondern es hilft Lehr-
kräften, Eltern und Erziehern, ihren
eigenen Standpunkt zu finden. Es un-
terstützt sie dabei, Streit zu schlichten,
Jugendlichen Achtung voreinander
und vor anderen zu vermitteln und sie
zu Zivilcourage zu motivieren.“

Die Autorin Rosemarie Portmann
ist Diplom-Psychologin und arbeitete
jahrelang im schulpsychologischen
Dienst des Schulamtes der Stadt Wies-
baden, ist in der Fortbildung für Sozi-
alpädagoginnen und -pädagogen so-
wie Lehrerinnen und Lehrer tätig und
Autorin zahlreicher Publikationen zu
den Themen Demokratieerziehung
und Gewaltprävention.
• Rosemarie Portmann (Hrsg.): Bru-
tal daneben. Ratgeber Gewaltprä-
vention für Schule und Jugendarbeit.
Universum Verlag, Wiesbaden 2007.
144 Seiten. ISBN 978-3-89869-189-
5. 19,80 Euro; PraxisReihe Jugend
und Bildung.

www.schulpaedagogik-heute.de
Unter dieser Internetadresse ist seit
Frühjahr 2010 eine kostenfrei und ohne
Passwort zugängliche Online-Zeitschrift
im Bereich der Schulpädagogik im
Netz einzusehen. Jede Ausgabe der
Halbjahreszeitschrift „Schulpädagogik
heute“ (1. 3. und 1. 9. eines Jahres) ist
einem Themenschwerpunkt gewidmet.
Die erste Ausgabe befasst sich mit der
Kompetenzorientierung schulischer Bil-
dung, die zweite widmet sich dem
„Fächerübergreifenden Lernen“ (online
ab 1. 9. 2010). Die Rubriken werden
von aktuellen schul- und bildungspoli-
tischen Meldungen, Rezensionen und
einem schulpädagogischen Terminka-
lender ergänzt. Die Zeitschrift wird
vom Prolog-Verlag in Immenhausen
bei Kassel herausgegeben und von ei-
ner Redaktion in Zusammenarbeit mit
einem 30-köpfigen wissenschaftlichen
Beirat für Deutschland, Österreich und
die Schweiz gestaltet. Verantwortli-
cher Redakteur ist Kollege Professor
Klaus Moegling (Kassel).

Literaturland Hessen
Unter dem Motto „… dann leben sie
noch heute – Märchenhafte Orte im
Literaturland Hessen“ veranstalten
hr2-kultur, hr-online.de und die Frank-
furter Allgemeine Zeitung gemeinsam
mit dem Photokontor Kittel und der
Sparda-Bank Hessen eG vom 15. Mai
bis 15. November 2010 einen Foto-
wettbewerb zum Literaturland Hessen.

Neben Hobby- und professionel-
len Fotografen sind auch Schulklas-
sen und Projektgruppen eingeladen,
den Spuren der Grimms zu folgen
oder Schauplätze von Sagen, Mär-
chen und Mythen aufzuspüren. Der
Wettbewerb ist mit Geldpreisen in

Foto:
Moniac Marise

Höhe von insgesamt 7.000 Euro do-
tiert. Ausgewählte Fotos werden im
Internet, in der FAZ oder als Kalen-
derblatt im nächsten Literaturland-
Kalender veröffentlicht.

Darüber hinaus sind Schulen dazu
eingeladen, sich am dritten „Tag für
die Literatur“ zu beteiligen. Dabei gilt
wieder die Sonderregelung, dass öf-
fentliche Veranstaltungen von Schulen
auch am Freitag oder Samstag, also am
27. oder 28. Mai stattfinden können.
Anmeldeschluss dafür ist der 31. De-
zember 2010.
• Weitere Informationen zum Fotowettbe-
werb und „Tag für die Literatur“ im Internet
unter www.literaturland.hr-online.de



lea bildet .. .

Die Kunst liegt auf dem Fabrikhof – die Welt der Eva Hesse | 14-06-10, Offenbach |

   Geschichtenwerkstatt für Kinder  | 14-06-10, Gießen |   Wie viel Grenzen braucht ein Kind?

| 16-06-10,  Frankfurt | Von der entfremdeten zur abstrakten Arbeit | 16-06-10, Darmstadt |

   Soziales Lernen mit Übungen und Spielen  | 17-06-10, Groß Gerau |

Mit Google Earth und GIS die Welt entdecken  | 18-06-10, Frankfurt |  Hochseilgarten-Training

| 19-06-10, Bad Wildungen |   Was Schüler und Schülerinnen bewegt  | 21-06-10, Frankfurt |

Bildungsstandards und ihre Konkretisierung im Bereich Fremdsprachen  | 23-06-10, Frankfurt |

Wirtschaftsmärchen und Wirtschaftslügen | 24-06-10, Frankfurt |  Schüler-AC-Verfahren zur

Berufsorientierung  | 25-06 u. 26-06-10, Frankfurt |  Freie Texte und Projekte im Grundschul-

    unterricht  | 25-06-10, Frankfurt |  Passagen, Plätze, Bankhochhäuser | 26-06-10, Frankfurt | 

Radreise im Böhmerwald und Moldautal  | 03-07 bis 10-07-10 |

  Weiterbildung zur Systemischen Beraterin / zum Systemischen Berater | ab 05-07-10, Frankfurt |

Maschinenschein Holzverarbeitung – Intensiv  |  24-08 bis 28-09-10 (6 Termine), Rimbach |

www.lea-bildung.de

fon  069 | 97 12 93 27 / 28
fax  069 | 97 12 93 97

Zimmerweg 12
60325 Frankfurt/Main

Sprachentwicklung braucht Begleitung  | 25-08-10, Gießen |

 Progressive Muskelentspannung für Kinder und Jugendliche  | 10-06-10, Kassel | Hochseilgarten-TrainingEinführung in das Entwicklungspädagogische Konzept (ETEP) |  30-08-10, Gießen |

       Das vollständige Programm unter www.lea-bildung.de




